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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

24.05.1972 

Geschäftszahl 

1965/70 

Rechtssatz 

Die Beurteilung, ob im abgabenrechtlichen Sinn ein Dienstverhältnis vorliegt, obliegt primär den 
Abgabenbehörden. Sie sind dabei an Entscheidungen der Arbeitsgerichte nicht gebunden. Eine nach Ergehen des 
Abgabenbescheides erflossene arbeitsgerichtliche Entscheidung ist daher keine Vorfragenentscheidung, die zur 
Wiederaufnahme des Abgabenverfahrens führen könnte; sie ist auch unter der Sicht des § 303 Abs 1 lit b BAO 
nicht geeignet, zu einer Wiederaufnahme des Verfahrens zu führen, weil es sich dabei um eine erst NACH dem 
Abgabenverfahren neu entstandene Tatsache (nova causa superveniens) handelt. 
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